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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-07-01. 

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veröffentlichung der 
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europäischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort 
genannten Termin an erfolgen. 

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europäischen 
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehörden. 

Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm (EN 54-22:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 72 „Brandmelde- und 
Feueralarmanlagen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 031-02-01-13 AK „Brandmelder 
Gruppe B“ des Arbeitsausschusses NA 031-02-01 AA „Brandmelde- und Feueralarmanlagen“ im 
DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW). 

In dieser Europäischen Produktnorm sind die Geräteanforderungen für rücksetzbare linienförmige 
Wärmemelder festgelegt, die als Bestandteile von Brandmeldesystemen (BMS) verwendet und in fest 
installierten Brandmeldeanlagen (BMA) in Gebäuden betrieben werden. 

Die Systemanforderungen und technischen Anwendungsregeln sind in DIN 14675 und 
DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) festgelegt.  

Die Zertifizierung der Konformität der Produkte mit den Anforderungen dieser Europäischen Norm wird durch 
die Bewertung der Übereinstimmung der Produkte durch „Notifizierte Stellen“ nach der 
EU-Verordnung Nr. 305/2011 (siehe ZA Anhang) vorgenommen. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 14675, Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb 

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall — Teil 2: 
Festlegungen für Brandmeldeanlagen 

EUV 305/2011, Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates 
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Deutsche Fassung 

 Brandmeldeanlagen —  
Teil 22: Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder 

 

Fire detection and fire alarm systems —  
Part 22: Resettable line-type heat detectors 

 Systèmes de détection et d'alarme incendie —  
Partie 22: Détecteurs de chaleur de type linéaire 

réenclenchables 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 19. März 2015 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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